
FAQ’s/Kombi-BA/Erziehungswissenschaft (PO 2014 und 2021).             

Im Folgenden finden Sie eine Sammlung von häufig gestellten Fragen. Außerdem finden Sie auf der Seite 
der Zentralen Studienberatung (ZSB) eine Sammlung wichtiger Informationen zum Studiengang: 
https://www.uni-wuppertal.de/de/studium/studiengaenge/detail/ba-erziehungswissenschaft-kombi/ 

Sollten Ihre individuellen Fragen damit nicht geklärt werden, wenden Sie sich gerne an die 
Fachstudienberatung. 

 

I) Allgemeine Fragen 

Ist es verpflichtend an den Vorlesungen und Seminaren teilzunehmen? 

• Nein, aber wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die regelmäßige Teilnahme zu einem erfolgreichen Studium 
beiträgt. Außerdem besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Anwesenheit zu kontrollieren oder Fehlzeiten durch 
zusätzliche schriftliche Arbeiten zu kompensieren. 

Muss ich die einzelnen Module in einer festgelegten Reihenfolge studieren? 

• Zwar ist es sinnvoll, sich an den Vorgaben des Studienverlaufsplans zu orientieren, aber hierbei handelt es sich 
lediglich um eine Empfehlung. Der Studiengang ist nicht-konsekutiv aufgebaut, d.h. die Reihenfolge ist zumindest 
bedingt variabel.  

Was passiert, wenn ich krank bin? 

• Im Normalbetrieb genügt es den/die Dozent:in schriftlich über den Krankheitsfall in Kenntnis zu setzen und 
gegebenenfalls eine Krankschreibung einzureichen.  

Was passiert, wenn ich an einem Prüfungstag krank bin? 

• In diesem Fall ist ein ärztliches Attest je nach Prüfungsformat beim ZPA oder der/dem Donzent:in abzugeben. 

Sind Prüfungen unendlich oft wiederholbar?  

• Ja, außer die MAP in Modul 2. Die MAP in Modul 2 muss spätestens beim dritten Anlauf bestanden werden, 
um das Studium fortsetzen zu können.  

Wann muss ich mich für eine MAP anmelden? 

• Die Anmeldezeiträume werden je nach Maßgabe der PO entweder von den Dozent:innen oder durch das ZPA 
vorgegeben. Informieren Sie sich im Einzelfall bei der verantwortlichen Lehrperson.   

Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe? 

• Nicht bestandene Prüfungen können wiederholt werden. Hierfür sollten Sie sich – je nach Vorgabe der PO – bei 
den entsprechenden Dozent:innen oder beim ZPA anmelden. (Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen 
eingeschränkt/uneingeschränkt wiederholbaren Prüfungen.) 

Muss ich einen besonderen Wahlbereich studieren, um später in den M.Ed. einmünden zu können?  

• Nein, wichtig ist nur im Optionalbereich die bildungswissenschaftliche Vertiefung zu wählen.  

Kann ich Seminare aus reinem Interesse besuchen, obwohl ich den Schein nicht benötige? 

• Ja, Sie können so viel Veranstaltungen besuchen, wie Sie wollen. 

 



Wie kann ich mich für Seminare und Vorlesungen anmelden? 

• Eine Anmeldung über StudieLöwe oder Moodle ist nicht nötig. Anwesenheit während des ersten 
Sitzungstermins reicht aus.  

Welche Fristen muss ich einhalten, um mich für das nächste Semester zurückzumelden?  

• Sie erhalten eine entsprechende Aufforderung vom Studierendensekretariat. In dieser sind alle Informationen zum 
Semesterbeitrag enthalten. Geht dieser fristgerecht ein, ist die Rückmeldung erfolgreich und wird auf Studilöwe 
unter „Mein Studium“ angezeigt.  
 
 

II) Fragen zur Studieneingangsphase  

Was muss ich im ersten Semester studieren? 

• Alle Veranstaltungen aus Modul 1 und die Vorlesung aus Modul 2 (a). Studienverlauf PO 2021:   
https://www.erziehungswissenschaft.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/erziehungswissenschaft-im-
kombinatorischen-bachelor/studieninhalte-und-studienverlauf-po-2021/ und Studienverlauf PO 2014: 
https://www.erziehungswissenschaft.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/erziehungswissenschaft-im-
kombinatorischen-bachelor/studieninhalte-und-studienverlauf/)  

Wann erstelle ich meinen Stundenplan? 

• Während der Einführungsveranstaltung der Fachschaft in der Welcome Week. 

Wann erfahre ich für welche Veranstaltungen ich zugelassen wurde? 

• Über die Zulassungen in Modul 1b und 1c wird während der Begrüßungsveranstaltung des Fachs im Rahmen der 
O-Woche informiert. Für die Vorlesungen der Erziehungswissenschaft müssen Sie sich vorab nicht anmelden. Die 
Anwesenheit in der ersten Sitzung ist für die Zulassung zu den Veranstaltungen verpflichtend.  

Was passiert bei Überschneidungen mit meinem Zweitfach? 

• Seminare können getauscht werden (für die Veranstaltungen aus 1b und 1c können Sie sich an die Koordination 
der Studieneingangsphase unter folgender E-Mail wenden: studieneingangsphase.ezw@uni-wuppertal.de). 
Vorlesungen müssen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.  
 

 
 

III) Fragen zum Wechsel der PO und zu Anrechnungen  

Hat der Wechsel meines Zweitfachs Konsequenzen für das Studium der Erziehungswissenschaft? 

• Ja, wechseln Sie ein Fach des Kombi.BA, werden Sie automatisch in die neue PO (2021) überführt.  

Was passiert, wenn ich EW als Drittfach wähle?  

• In diesem Fall werden Sie nur im Fach EW in die neue Studienordnung eingetragen.  

Wie lange läuft die alte Studienordnung (PO 2014)? 

• Bis Endes des Sommersemesters 2025. D.h. die Veranstaltungen sind bis zu diesem Zeitpunkt abgedeckt, sollten 
aber schnellstmöglich studiert werden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.  

Kann ich Veranstaltungen aus vorherigen Studiengängen anrechnen lassen? 

• Prinzipiell ja. Stellen Sie hierfür einen entsprechenden Antrag über das ZPA: https://www.zpa.uni-
wuppertal.de/de/studiengaenge/kombinatorischer-bachelor/erziehungswissenschaft.html.  



 

IV) Fragen zum Praxismodul (EW 5/EWS 7) 

 Wie lang ist das Praktikum? 

• Es handelt sich um drei Wochen (PO 2014) bzw. vier Wochen (Po2021). Weitere Informationen zum 
Praktikum finden Sie hier: https://www.erziehungswissenschaft.uni-
wuppertal.de/de/studiengaenge/erziehungswissenschaft-im-kombinatorischen-bachelor/modul-7-informationen-
zum-praktikum/.  

Kann ich mir Praxiserfahrung, die ich vor dem Studium gemacht habe für Modul EW5/EWS 7 anrechnen 
lassen?  

• Grundsätzlich sollte der Praxisanteil im Studium verankert und an Begleitseminar gekoppelt werden, um die 
theoretische Reflexion begleitend zu realisieren. Vorab erbrachte Praxisanteile können jedoch im Optionalbereich 
angerechnet werden.  

 

V) Fragen zur BA-Arbeit  

Muss ich meine BA-Arbeit in EW schreiben, um für die MA-Studiengänge zugelassen zu werden? 

• Für die einzelnen MA-Studiengänge gelten unterschiedliche Regelungen. Weiterführende Informationen finden Sie 
hier: https://www.erziehungswissenschaft.uni-wuppertal.de/de/studiengaenge/erziehungswissenschaft-im-
kombinatorischen-bachelor/abschluesse-und-perspektiven/.  

Muss ich in beiden Fächern eine BA-Arbeit schreiben. 

• Nein, Sie wählen einen Studiengang aus, in dem die BA geschrieben wird.  

Wie viele Leistungspunkte benötige ich, um meine BA-Arbeit anzumelden?  

• Sie benötigen 52 Punkte in dem Fach, das zur Prüfung zugelassen wird.  

Wie viel Zeit habe ich für die Verfassung der Arbeit? 

• Für die Erziehungswissenschaft gilt, dass die Arbeit 4 Monate nach der Anmeldung einzureichen ist. Die 
entsprechende Abgabefrist wird auf Studilöwe bzw. Wusel im Kontoauszug vermerkt.  

Welche Fristen müssen eingehalten werden?  

• Sie können sich während des gesamten Semesters für die BA-Thesis anmelden.] 

 

Haben Sie immer noch Fragen? 

• Dann melden Sie sich bei der Studienfachberatung: Steffi Bischoff-Pabst (bischoff@uni-
wuppertal.de) und Martina Lütke-Harmann (luetke-harmann@uni-wuppertal.de) 

 


